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I. Allgemeine Verkehrsregeln § 35 Sonderrechte (3. 
teil)
(7) Messfahrzeuge der Bundes-
netzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahn  dürfen auf al-
len Straßen und Straßenteilen
zu allen Zeiten fahren und
halten, soweit ihr hoheitli-
cher Einsatz dies erfordert. 
(7a) Fahrzeuge von Unterneh-
men, die Universaldienstleis-
tungen erbringen oder Fahrzeuge von Unternehmen, die in 
deren Auftrag diese Universaldienstleistungen erbringen 

(Subunternehmer), dürfen Fußgän-
gerzonen auch außerhalb der durch 
Zusatzzeichen angeordneten Zeiten 
für Anlieger- und Anlieferverkehr 
benutzen, soweit dies zur zeitge-
rechten Leerung von Briefkästen 
oder zur Abholung.von Briefen in 
stationären Einrichtungen erforder-

lich ist. Ferner dürfen die in Satz 1 genannten Fahrzeuge
in einem Bereich von 10 m vor oder hinter einem Briefkas-
ten auf der Fahrbahn auch in zweiter Reihe kurzfristig
parken, soweit dies mangels geeigneter anderweitiger 
Parkmöglichkeiten in diesem 
Bereich zum Zwecke der Lee-
rung von Briefkästen erfor-
derlich ist. Die Sät- ze 1 und
2 gelten nur, soweit ein 
Nachweis zum Erbrin- gen der 
Universaldienstleis- tung 
oder zusätzlich ein Nachweis
über die Beauftragung als Subunternehmer im Fahrzeug je-
derzeit gut sichtbar ausgelegt oder angebracht ist. (8) 
Die Sonderrechte dürfen nur unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden. (9) 
Wer ohne Beifahrer ein Einsatzfahrzeug der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) führt und 
zur Nutzung des BOS-Funks berechtigt ist, darf ein Funk-
gerät oder das Handteil eines Funkgerätes aufnehmen und 
halten.                                     24 (3)


